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Die Reform der Unfallversicherung
Von Berufsgenossenschafts-Sekretär W. Retlow. Berlin.

V. Die Unfallverhütung.

a) Die bisherige Fürsorge.

Wir brauchen kaum unsere früheren Aus¬

führungen zu wiederholen, um die Notwendigkeit
der Unfallverhütung auch oder gerade in der

Landwirtschaft zu erweisen. Wie sie tatsächlich

aussieht, lassen schon die Unfallziffern im vorigen
Abschnitt ahnen. Wäre die Zahl der Vollarbeiter

in der Landwirtschaft bekannt, so würde sich

zweifellos ergeben, daß sie denen der gewerb¬
lichen Unfallversicherung in nichts nachstehen.

Die Reichsversicherungsordnung erklärte die

Bestimmungen der gewerblichen Unfallversiche¬

rung über die Unfallverhütung und Betriebs¬

überwachung mit einer verhängnisvollen Aus¬

nahme, auf die wir noch zurückkommen, ebenfalls

in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für

gültig. Zum Zwecke ihrer Durchführung erließ

das Reichsversicherungsamt das Rundschreiben

an die ihm unterstellten landwirtschaftlichen Be¬

rufsgenossenschaften vom 20. März 1912 (Amtl.
Nachrichten 1912 S. 668/669) über die erforder¬

lichen neuen Maßnahmen, das allerdings nur

Selbstverständlichkeiten enthielt, deren Erfüllung
bei ihrer Geringfügigkeit Ehrensache der be¬

teiligten Genossenschaften hätte sein müssen,
wenn in ihren Vorständen das Bewußtsein lebendig
gewesen wäre, Sachwalter der Gesundheit zahl¬

loser Arbeitnehmer zu sein. Davon war und ist

jedoch nicht das mindeste zu spüren. Weite

Kreise der Landwirtschaft sind noch immer in

einem ganz ungerechtfertigten Widerstand gegen

eine planmäßige Unfallverhütung befangen, und

jeder ernsthafte Versuch der vorgesetzten Be¬

hörde zu ihrer Verwirklichung mußte im voraus

zum Scheitern verurteilt sein, wenn ihnen nicht

gleichzeitig die Machtmittel zur Seite standen,
um ihren Anordnungen im Notfalle auch zwangs¬

weise Nachachtung zu verschaffen. Aber gerade
daran hat es stets gefehlt.

In dem Rundschreiben hatte das Reichs¬

versicherungsamt u. a. die Anstellung einer aus¬

reichenden Zahl technischer Aufsichtsbeamten

verlangt. Es schrieb mit Recht:

„Da zur Zeit der Überwachungdienst bei den

meisten landwirtschaftlichen Berufsgenossen¬
schaften sich in noch sehr engen Grenzen hält,
so wird auf eine baldige Ausgestaltung Bedacht

genommen werden müssen. — Daß die Durch¬

führung der Unfallverhütungsvorschriften in den

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Zukunft

nachdrücklicher erfolgen muß, als es bisher bei

der Mehrzahl der Berufsgenossenschaften der

Fall war, geht auch aus den Berichten der land¬

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften hervor.

Insbesondere läßt die große Zahl der Bestrafungen
von Betriebsunternehmern wegen Zuwiderhand¬

lung gegen die Unfallverhütungsvorschriften
erkennen, daß die Unfallverhütungsmaßnahmen
ungeachtet ihrer Einfachheit und Selbstverständ¬

lichkeit in den landwirtschaftlichen Betrieben

vielfach gebührende Beachtung noch nicht ge¬
funden haben. Zahlreiche schwere Unfälle waren

auf das Fehlen der vorgeschriebenen Schutz¬

vorrichtungen oder die verbotswidrige Beschäfti¬

gung jugendlicher Personen an Maschinen zurück¬

zuführen.

„Diesen Tatsachen gegenüber kann den neuer¬

dings wieder hervorgetretenen Bestrebungen,
die Unfallverhütungsvorschriften abzuschwächen,

keineswegs entsprochen werden, und zwar um so

weniger, als sich die verlangten Sicherheits¬

einrichtungen erfahrungsgemäß bewähren und viel¬

fach ohne erhebliche Kosten herstellen lassen. .
."

So das Reichsversicherungsamt.
Was war der Erfolg seiner Bemühungen?
Während im Jahre IV10 von den 48 land¬

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 24 Ver¬

waltungen zusammen 46 technische Aufsichts¬

beamte angestellt hatten, die andere Hälfte, dar¬

unter von den großen preußischen Genossen-
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schaften die ostpreußische mit 174 000, die

westpreußische mit 130 500, die brandenburgische
mit 237 500, die pommersche mit 141 300, die

schleswig-holsteinische mit 166 800, die hanno¬

versche mit 369 300 und die westfälische mit

383 800 Betrieben ihrer Dienste noch ermangelten

(Amtl. Nachr. 1912 S. 22/23) und sich lediglich auf

das ganz unzureichende Hilfsmittel der ehren¬

amtlichen Vertrauensmänner aus den Reihen der

Unternehmer beschränkt hatten, ist ihre Zahl bis

1917 (Amtl. Nachr. S. 20/23) in 36 Verwaltungen
erst auf 66 gestiegen, hat sich also nur um knapp
die Hälfte vermehrt. Die übrigen 13 Genossen¬

schaften, darunter alle vier württembergischen,
die badische, hessische, mecklenburg-schwerinsche
mit 95 400, 89 900, 60 800, 68 600, 259 700, 146 900

und 32 500 Betrieben, sogar die schleswig-holstei¬
nische kommen auch jetzt noch ohne diesen „Luxus"

aus — unter ihnen besitzen die landwirtschaft¬

lichen Berufsgenossenschaften für den württem¬

bergischen Jagstkreis, für Mecklenburg-Schwerin

und für Reuß ä. L. nicht einmal Vertrauens¬

männer! — und eine so große wie die pommer¬

sche begnügt sich mit einem technischen Auf¬

sichtsbeamten.

Die Ausgaben für die Unfallverhütung ent¬

sprechen diesem Bilde. Im Jahre 1910 hatten

30 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften für

die Überwachung der Betriebe 198 994,46 Mk. auf¬

gewendet und 18 eine solche Ausgabe wohl für

Verschwendung und unnütz weggeworfen ge¬

halten, unter ihnen wieder die westpreußische,
brandenburgische, hannoversche und westfälische,

alle württembergischen, die badische und beide

mecklenburgischen Genossenschaften (Amtl.Nachr.
1912 S. 38 41). Im Jahre 1917 ist dieser Posten

bei 35 Genossenschaften auf 163182,94 Mk. ge¬

sunken (Amtl. Nachr. 1919 S. 36/39). Die höchsten

Beträge weist die posensche mit 13 127,42 Mk. und

die westfälische mit 12 721,05 Mk. nach. Die Mehr¬

heit der anderen, auch der größeren, bleibt hinter

diesen ohnehin nicht erbeblichen Sätzen weit

zurück. Sie gehen herab bei der brandenburgi¬
schen und hessen- nassauischen Berufsgenossen¬
schaft bis auf 1339 und 200,80 Mk. und enden bei

der badischen mit 2,50 Mk. und bei der sächsi¬

schen mit 50 Mk.! 14 Genossenschaften, unter

anderem allen württembergischen, der hessischen

und mecklenburg-schwerinschen, ist diese Für¬

sorge bis heute, im 35. Lebensjahr der deutschen

Unfallversicherung, ein unbekannter Begriff ge¬

blieben.

Wenn wir auch die ungünstigen Einwirkungen
und Hemmungen des Krieges, den durch sie ge¬

förderten Mangel an geschultem Personal keines¬

wegs übersehen wollen, so können sie doch allein

weder diesen schweren Übelstand erklären noch

entschuldigen. Hier liegt einfach ein Nichtwollen

der beteiligten Kreise, eine bewußte Mißachtung
und Nichtausführung der Gesetze vor. Da z. B.

in Preußen die Geschäftsführung aller landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaften den Selbst-

verwaltungskörpern der Provinzen übertragen
worden ist, an deren Spitze, wie ein Blick in

das Jahrbuch der Arbeiterversicherung (Götze-

Schindler) für 1919 lehrt, die hervorragendsten

Träger des alten Regiments als Landeshauptleute
stehen, so lastet auf ihnen die moralische Ver¬

antwortung für alles, was m den ihnen unter¬

stellten Organen geschieht oder unterbleibt. Unter

Selbstverwaltung haben wir und wohl ebenso die

große Mehrheit der Bevölkerung noch immer eine

solche verstanden, die nicht nur über das Wohl¬

ergehen der oberen Zehntausend wacht, sondern

der das Schicksal aller Volksgenossen in gleicher
Weise am Herzen liegt. Zu ihnen rechnen schließ¬

lich die armen Landarbeiter auch. Doch deren

Leben und Gesundheit scheint den Verwaltungen

völlig gleichgültig zu sein. Was aus den Arbeits¬

krüppeln wird, verursacht ihnen wenig Kopf.
zerbrechen. Anders können wir uns ihr Verhalten

nicht erklären. Das eben genannte Jahrbuch der

Arbeiterversicherung führt für 1919, also nach

Abschluß des Krieges, in den preußischen land¬

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften folgende

Besetzung mit Überwachungsbeamten an (a. a. 0.

S. 301/302):

L. 1, Ostpreußen: Zwei nebenamtlich tätige Pro-

vinzialsekretäre.

L. 2, Westpreußen: Ein nebenamtlich tätiger Pro-

vinzialsekretär.

L. 3, Brandenburg: Drei hauptamtlich tätige Pro-

vinzialsekretäre.

L. 4, Pommern: Ein hauptamtlich tätiger tech¬

nischer Aufsichtsbeamter.

L. 5, Posen: Ein hauptamtlich tätiger technischer

AufSichtsbeamter.

L. 6, Schlesien: Zwei hauptamtlich tätige tech¬

nische Aufsichtsbeamte.

L. 7, Sachsen: Fünf hauptamtlich tätige technische

AufSichtsbeamte.

L. 8, Schleswig-Holstein: — — — — — —

L. 9, Hannover: Drei hauptamtlich tätige tech¬

nische Aufsichtsbeamte.

L. 10, Westfalen: Fünf hauptamtlich tätige tech¬

nische Aufsichtsbeamte.

L. 11, Hessen-Nassau: Zwei hauptamtlich tätige
Provinzialsekretäre.

L. 12, Rheinland: Zwei hauptamtlich tätige tech¬

nische Aufsichtsbeamte.

Zu L. 8: Die Überwachung der Betriebe er¬

folgt durch die Brandschutzämter oder Brand¬

schaukommission oder durch besondere Kom¬

missionen (a. a. O. S. 302).
Wir können diese Betriebsüberwachung, die

ja in Wirklichkeit bei der schleswig-holsteinischen
Genossenschaft und bei den nebenamtlich ver¬

sehenen Stellen nur auf dem Papier steht, in An¬

sehung der Riesenzahl der zu beaufsichtigenden
Betriebe nur als schüchternsten Ansatz zu einer

solchen ansprechen,*) auch dann, wenn sie

weiterhin eine solche fast unmerkliche Zunahme

erfahren sollte wie seither. Doch ist unter der

Herrschaft der Reichsversicherungsordnung keine

Möglichkeit gegeben, ihren Ausbauin umfassendster

Weise zu erzwingen.
Das Reichsversicherungsamt und die für

Bayern, Sachsen und Baden noch zuständigen

Landesversicherungsämter sind den selbstherr

liehen Vorständen gegenüber durchaus ohn¬

mächtig. Eine lediglich auf die engherzigsten
Wünsche und Interessen der landwirtschaftlichen

Unternehmer zugeschnittene Sondervorschrift des

§ 975 Abs. 2 RVO. versagt dem Reichsversiche¬

rungsamt das Recht, das ihm die gewerbliche
Unfallversicherung im § 689 RVO. zugesteht, „an

Stelle der Genossenschaften Unfallverhütungs-

l) Es ist kennzeichnend, daß das Reichs¬

versicherungsamt in seinen alljährlich im März

erscheinenden Geschäftsberichten zwar stets eine

Übersicht über die Tätigkeit der technischen

Aufsichtsbeamten der gewerblichen Berufs¬

genossenschaften gibt, es aber aus sehr nahe¬

liegenden Gründen unterläßt, eine gleiche über

die Arbeit der Aufsicbtsbeamten der landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaften nachzuweisen.
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Vorschriften zu erlassen und technische Aufsichts¬
beamte anzustellen". Liegt also Böswilligkeit
der Beteiligten vor,1) pfeifen sie auf die Rund¬
schreiben und Ermahnungen des Reichsversiche¬
rungsamts, so hat dieses keine Zwangsmittel, um

nie widerspenstigen Berufsgenossenschaften zur

Erfüllung ihrer Pflichten zu zwingen, und sein
ohnehin nicht allzu starkes Fortschrittsbedürfnis
wird völlig gelähmt.

b) Die Notwendigkeit der Unfallverhütung und

Betriebsüberwachung in der Landwirtschaft.
Die Unfallverhütung ist in der Landwirtschaft

ein ebenso unbedingtes Gebot als in der Industrie.

Vermöge der Eigenart ihrer Arbeit liegt die

Unfallgefahr nicht so sehr bei den Maschinen im
weiteren Sinne (Ziffer 9 bis 11 der jährlichen
Nachweise des Reichsversicherungsamts) — sie
läßt sich durch eine pflegliche Beratung der
Landwirte je länger je mehr eindämmen, zumal

ja neuerdings alle angesehenen, leistungsfähigen
Maschinenfabriken ihre Apparate und Maschinen
schon meist mit den vorschriftsmäßigen Schutz¬

vorrichtungen liefern und darum vor dem Ankauf

minderwertiger Erzeugnisse gewarnt werden

kann, sondern bei den Hantierungen innerhalb
der Wirtschaftsräume und auf dem Hofe und dem
dadurch bedingten Besteigen von Leitern und

Treppen (Ziffer 14 bis 16), beim Umgang mit den
Tieren (Nutz- und Arbeitsvieh [Ziffer 20]) und
insbesondere beim Fuhrwerk (Ziffer 17). Durch

gute Beleuchtung der Ställe und die steigende
Verdrängung der Arbeitstiere zugunsten der

Verwertung motorischer Kraft kann wenigstens
in den größeren Betrieben bei einer ständigen
Überwachung die Zahl der unter Ziffer 20 und

z. T. unter Ziffer 17 fallenden Unfälle wesentlich

herabgedrückt werden. Anders liegt es bei den

Gruppen 14 bis 16. Hier spielen die allgemeinen
Lebensverhältnisse in der Landwirtschaft eine

ausschlaggebende Rolle. Mit festen Geländern

versehene Treppen, dauerhafte, sicher stehende

Leitern, verdeckte und sonst kenntlich gemachte
Luken können die Gefahrziffer wohl senken,
und deshalb müßten diese Sicherungen durch die

Aufsichtsbeamten rücksichtslos mit den härtesten

Stiafen erzwungen werden, beheben Tcönnen sie

die in den Mängeln der vielfach veralteten, un¬

zweckmäßig gebauten Häuser und Gebäude be¬

gründete Unfallgefahr nicht ganz. Nur bei Neu¬
bauten kann und muß auf peinlichste Beachtung
aller Sicherheitsvorschriften anders als seither

gedrungen werden.

Ebenso steht es mit dem Fuhrwerk. Der

starre, jeder Neuerung abholde Geist des Bauern

widerstrebt sehr oft einer besseren Ausgestaltung
der Fuhrwerke mit Sitz- und Absteigegelegenheit
— bei größeren Besitzern ist es allerdings meist

nur Gleichgültigkeit —, und selbst neue Wagen
werden noch ohne sie gebaut. Hier bietet sich

ein dankbares Feld für eine Aufklärung der

0 Nach dem neuesten Geschäftsbericht des

Reichsversicherungsamts für das Jahr 1919 hat

ndie landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für

Mecklenburg-Schwerin, die einzige aller landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaften, die bisher

Unfallverhütungsvorschriften nicht erlassen hatte,
inzwischen einen gegen das Vorjahr bedeutend

erweiterten Entwurf von Unfallverhütungs
Vorschriften vorgelegt". (Amtl. Nachrichten 1920

S. 211). Also, hoffen wir das Beste .... (Die
Zahl der Aufsichtsbeamten ist nach der gleichen
Quelle 1919 auf 76 gestiegen, wovon aber zehn

gleichzeitig als Rechnungsbeamte tätig sind.)

Landwirte. Viel trägt auch die schlechte Be¬
schaffenheit so mancher öffentlichen und mehr
noch der Flur- und Ackerwege bei, um das Fuhr¬
wesen mit zu den gefährlichsten Arbeitszweigen
der Landwirtschaft zu machen. Denn bei ihm
kommt hinzu, daß die Unfälle durch Überfahren,
besonders durch Lastfahrzeuge, in der Regel
außerordentlich schwer sind. Doppelte Arm- und
Beinbrüche ebenso wie Splitterbrüche sind keine
Seltenheit. Da die Verunglückten hilflos liegen
bleiben, sich jedenfalls nicht allein zum Arzt be¬

geben können, so entbehren sie, wenn nicht
andere Beförderungsmittel zur Verfügung gestellt
werden, verhältnismäßig am längsten eines zu¬

reichenden Beistandes, bis der Arzt aus der fernen
Stadt eintrifft, und Wundfieber, Vereiterungen usw.

sind unausbleiblich und verschlimmern das Leiden.
Deshalb hinterlassen die Unfälle dieser Gruppe
besonders hohe Schäden und belasten dauernd
die Berufsgenossenschaften.

Daß das Fuhrwerk, vor allem das Lastfuhr¬
werk, im Gegensatz zur allgemeinen Meinung,
weit gefahrbringender ist als die Bedienung
der Maschinen, zeigt deutlich der langjährige,
fast unverändert gebliebene Gefahrtarif der
Molkerei

,
Brennerei- und Stärkeindustrie. Sie

zählt zwar zu den gewerblichen Genossen¬
schaften, ihre Berufsgruppen stehen jedoch in

enger Verbindung mit der Landwirtschaft und
sind teilweise nur künstlich von ihr getrennt.
Gehören doch die Gutsmolkereien und brenne-
reien nicht zu ihr, sondern als landwirtschaftliche
Nebenbetriebe zu den landwirtschaftlichen Berufs¬

genossenschaften, obwohl z. B. die ersteren sich
in nichts von den Genossenschaftsmolkereien
unterscheiden. In diesem Gefahrtarif haben die

Molkereien, mit und ohne Kraftbetrieb, die
Gefahrziffer 4,1, die Kartoffeltrocknereien 7,2, die
Brennereien und PreOhefefabriken mit Handbetrieb

9,5, beide mit Kraftbetrieb 12, als höchste der

Hauptbetriebe die Melassefutterfabriken 15, wäh
rend von den Nebenbetrieben das (an sich

leichtere) Molkereifuhrwerk 8,6, selbst die Eisen¬
bahnbetriebe (Anschlußgleise, Feld- und Drahtseil¬

bahnen) noch 22, das allgemeine (Last-) Fuhrwerk

hingegen die Gefahrziffer 28, also fast das sieben¬
fache der Molkereien, hat und alle anderen

Hauptbetriebe weit überragt. Das zeigt so recht

anschaulich, wie nützlich eine energische Be¬

kämpfung gerade dieser Gefahr wäre. Die Be¬

mühungen um die Unfallverhütung und die Auf¬

wendungen für sie, sie mögen noch so langwierig
und kostspielig sein, würden reichlich belohnt
und gedeckt durch den Rückgang in der Zahl
der Verletzten und der Minderung der andern¬
falls unausbleiblichen hohen Ausgaben für die

langjährigen Renten.

c) Die künftigen Aufgaben der Unfallverhütung.
Das bisherige Ergebnis der Unfallverhütung

in der Landwirtschaft ist sehr mager, praktisch
gleich Null zu werten. Auch hier drängt sich
die Notwendigkeit einer ausgiebigen Mitarbeit

befähigter Versicherter auf, soll sie dauernden
und nachaltigen Erfolg versprechen. Dazu be¬

stehen aber nicht einmal die dürftigsten Ansätze,
und das Reichsversicherungsamt hat auch noch
nicht gewagt, die neuerdings in der gewerb¬
lichen Unfallversicherung vorgesehene bescheidene

Heranziehung der Arbeitnehmer den landwirt¬

schaftlichen Genossenschaften zur Nachbeachtung
zu empfehlen. Freiwillig werden sich diese aber
bei ihrer Zusammensetzung zu solchem Entschluß
nie bequemen, und ein Zwang kann nach dem
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geltenden Recht nicht auf sie ausgeübt werden.

Deshalb muß eine gründliche Änderung des Ge¬

setzes möglichst einhergehen mit einer Bekehrung

der Unternehmer zur Menschenökonomie, als in

ihrem ureigensten Vorteil gelegen.
Die Landwirtschaft hat dem Kriege schwerste

Blutopfer gezollt und ist sowohl an Zahl wie an

Arbeitsfähigen sehr geschwächt aus ihm hervor¬

gegangen. Versiegt auf längere Zeit der Zustrom

der Sachsengänger, womit stark zu rechnen ist,

so geht sie und mit ihr die Ernährung des

deutschen Volkes noch schwereren Erschütterungen

entgegen. Das haben einzelne einsichtige Führer

und Gelehrte schon während des Krieges erkannt

und betont.1) Leider sind sie in ihrem Suchen

nach Bekämpfung und Eindämmung der Gefahr

an unserer Autgabe achtlos vorübergegangen,

mit ein Beweis dafür, wie wenig Heimatrecht

sich die Unfallversicherung bisher in der Land¬

wirtschaft erworben ha\ und wie sehr sie selbst

von den Führern in ihrem Endziele verkannt

wird. Noch weit brennender als in der Industrie

stellt sich hier die Frage: Wie kann man durch

Unglücksfall beschädigte, sonst aber arbeits¬

freudige und arbeitswillige Menschen mitleidlos

einem traurigen Schicksal entgegengehen lassen,

während der Acker seiner Bestellung harrt, ohne

ihnen helfend beizuspringen. Durch den Ausfall

dieser Arbeitskräfte, der sich alljährlich auf Zehn¬

tausende beläuft, werden nicht nur unsere Volks¬

gemeinschaft, sondern in erster Linie die Land¬

wirtschaft selbst hart getroffen. Deshalb darf es

hier nicht länger ein Gehenlassen geben. Wenn

nicht mit, dann muß gegen sie eine entschlossene

Abwehr einsetzen. Das Volkswohl steht über

engstirnigem Eigennutz und Eigensinn.

l) Fr. Edler von Braun — Prof. Dr. H. Dade,

Arbeitsziele der deutschen Landwirtschaft nach

dem Kriege. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul

Parey, 1918. 986 Seiten.

Unter Beseitigung aller gesetzlichen und

persönlichen Hemmungen müssen eine genaue

Betriebsüberwachung und zielbewußte Unfall¬

verhütung durchgesetzt werden. Jede Sektion

(Landkreis) muß bei der Fülle ihrer Betriebe

eigene technische und landwirtschaftliche Aufsichts-

beamten haben, deren Tätigkeit mit dem Be¬

streben gewidmet sein muß, veraltete Gerät¬

schaften und unzweckmäßige Fuhrwerke auszu¬

merzen, und alte Gebäude soweit irgend angängig

den modernen Ansprüchen der Arbeitstechnik

anzupassen. Vielleicht lassen sich, vorerst als

Notstandsarbeiten, dazu in den nächsten Jahren

von den Landesbehörden weitere Weginstand¬

setzungsarbeiten und Neuanlagen zur Erschließung

verkehrsarmer Bezirke ermöglichen, um auch

diese Quelle hoher Gefahr tunlichst versiegen zu

lassen.

Mit der verschärften Überwachung muß aber

eine großzügige Aufklärung der arbeitenden

Landbevölkerung einhergehen. Sie ist die zweite

den Berufsgenossenschaften obliegende Aufgabe

und der ersten unbedingt gleichwertig, soll diese

nicht wirkungslos Bleiben. Leider ist auch sie

arg vernachlässigt worden. Bei der geringen

Bildung vieler Landarbeiter und der ausgedehnten

Verwendung weiblicher und jugendlicher, unreifer

Arbeitskräfte — die rücksichtslose Unterdrückung

ihrer verbotwidrigen Beschäftigung an Maschinen

und anderen besonders gefährdeten Stellen müßte

den Aufsichtsbeamten vornehmste Pflicht sein —

muß eine liebevolle, leicht faßliche Belehrung

mit Beispielen im Lichtbilde versuchen, das Ver¬

ständnis für die Vermeidung der bei der Arbeit

drohenden Gefahren zu erwecken und zu heben,

wobei eine planmäßige Unterstützung durch die

Landeszentralbehörden natürlich unentbehrlich ist.

Dann wird sich auch allmählich eine Wendung

zum Besseren in der Unfallziffer der Landwirt

schaft zeigen, nicht zuletzt zu ihrem eigenen

Segen selbst.

Die Entschädigungsberechtigung der Ehefrau im sozialen

Versicherungsrechte.
Von J* Eckert, München.

Die Betrachtungen über die Rechtslage und

rechtliche Stellung der Ehefrau hinsichtlich ihrer

materiellen Entschädigungsberechtigung nach den

sozialen Versicherungsgesetzen sind in mehrfacher

Hinsicht überaus bemerkenswert; nicht zuletzt

gerade deshalb, weil sie sich innerhalb der

einzelnen Versicherungszweige ganz verschieden

zueinander gestalten. Daneben gibt die Fülle

der hier möglichen besonderen Fälle ebenso ihr

eigenartiges Gepräge, wie auch schließlich noch

hier die Einflüsse des bürgerlichen Rechts zum

entscheidenden Worte kommen Als Richtlinie

der hier aufgeworfenen Fragen muß man sonach

festhalten, was einmal in den einzelnen bezüg¬

lichen Vorschriften der Versicherungsgesetze

selbst vorgeschrieben ist, sodann was die all¬

gemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts

and die Gestaltung der im einzelnen Falle ge¬

gebenen tatsächlichen Verhältnisse gebieten. Nur

unter Wahrung dieser Gesichtspunkte vermag

man die hier vielfach anzutreffenden Er¬

schwerungen geordneter Rechtsfindung in einer

allgemein befriedigenden Weise wieder aus¬

zugleichen.
Man wird bei der Würdigung der Stellung,

welche die Ehefrau hinsichtlich der materiellen

Entschädigi'ngsberechtigung innerhalb der einzel¬

nen sozialen Versicherungsgesetze beansprucht,

von vornherein wohl unterscheiden müssen, ob

sich dieselbe als eine selbständige — in der

Natur des Entschädigungsanspruchs oder in der

Natur der Enschädigung begehrenden Person

(Ehefrau) liegend — in tatsächlicher bzw. recht¬

licher Beziehung darstellt oder aber, ob diese

Stellung sich nur als in ursächlicher Bindung mit

dem Grund- und Hauptentschadigungsanspruch
einer anderen Person (des Ehegatten, eines

Kindes) stehend untergeordnet oder mittelbar

darstellt. Das ist ungemein wichtig, weniger

zwar für den Umfang und den Kreis der

materiellen Entschädigungsberechtigung selbst,

als für die weiter folgende prozeßrechtliche Ge¬

staltung des Verhältnisses; denn selbst im sozialen

Versicherungsrecht dürfen gewisse prozeßtech¬
nische Grundregeln nicht außer acht gelassen

werden, bei denen die sogenannte „Aktivlegiti¬

mation44 natürlich ebenfalls eine nicht zu unter¬

schätzende Bedeutung beansprucht.
Die materielle und prozeßrechtliche selbst¬

ständige Stellung hinsichtlich der Entschädigun^s-

berechtigung ist für die Ehefrau einwan tfi

gegeben, wenn die Geltendmachung von Ent-
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Schädigungsansprüchen auf Grund ihrer eigenen
persönlichen Versicherung erfolgt. Die sozialen

Versicherungsansprüche sind ein höchst per¬
sönliches Recht der versicherten Personen, über
denen die schützende obrigkeitliche Gewalt des
öffentlich-rechtlichen Charakters steht, so daß
auch unzulässige und insbesondere gegen den
Willen der versicherten Person gerichtete Ver¬
zichts- oder Abstreitungseinwirkungen rechtlich
keine Gültigkeit erlangen. Die unmittelbare Ent¬

schädigungsberechtigung der Ehefrau ist also

unbenommen, wenn sie auf Grund ihrer per¬
sönlichen pflichtmäßigen oder freiwilligen Zu¬

gehörigkeit zur sozialen Krankenversicherung
Anspruch auf Krankengeld, ärztliche Behandlung
usw. erhebt. Das gleiche gilt bei einem ihr selbst

als versicherte Arbeiterin zugestoßenen Betriebs¬

unfall, bei den Ansprüchen auf Unfallrente, auf

Heilbehandlung usw. und schließlich ebenso bei

der Geltendmachung der durch eigene Ver¬

sicherung erlangten Anteilnahme an den Leistungen
der sozialen Invaliden- und Hinterbliebenenver¬

sicherung auf Invaliden-, Alters-, Krankenrente,
oder auf die freiwilligen Mehrleistungen dieser

Versicherungsträger auf Einleitung eines Heil¬

verfahrens. Uneingeschränkt müßte ihre selbst¬

ständige Entschädigungsberechtigung auf weitere

Leistungen, insbesondere auf die sogenannten
Mehrleistungen der Versicherungsträger, also

auf Wochenhilfe, Familienhilfe, Kinderzuschüsse

usw. auch dort erscheinen, wo die Ehefrau zu¬

gleich die überwiegende oder wesentliche Er¬

nährerin der Familie ist, sei es, daß sie ihren

Mann bereits verloren hat, oder sei es, daß dieser

aus irgendwelchen Gründen (Erwerbsunfähigkeit,
Inhaftsetzung il dgl.) zur tatsächlichen Be¬

streitung des Lebensunterhalts der Famile nicht

imstande wäre.

Die materiell rechtliche selbständige Ent¬

schädigungsberechtigung der Ehefrau auf Grund

ihrer eigenen persönlichen Versicherungsanteil¬
nahme wird schließlich überwiegend im Schrift¬

tum und in der Rechtsprechung als ein Rechts¬

satz gelehrt, welcher nach Artikel 32 des Ein¬

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

auch gegenüber dem ehelichen Güterrecht zur

Geltung zu bringen ist. Daraus folgt, daß die

Ehefrau auch ohne Zustimmung des Ehemannes

über ihre Entschädigungsansprüche als vor¬

behaltenes Gut frei verfügen darf, selbstverständ¬

lich die Leistungen in eigener Person empfangen
darf, auf sie Verzicht leisten kann usw. Ebenso

folgt aber andererseits gerade wieder aus dieser

Stellung, daß auch die Pflichten der Frau als

unmittelbar entschädigungsberechtigte Person

gegenüber dem Versicherungsträger von der

Zustimmung des Mannes unberührt bleiben

müssen; danach könnte also ein Verbot des Ehe¬

mannes die Ehefrau nicht berechtigen, sich einer

angeordneten ärztlichen Untersuchung oder einer

Krankenhausbehandlung zu entziehen, zumal an

und für sich beim Fehlen triftiger Gründe sich

ein solches Verbot des Mannes nur als ein Miß¬

brauch seiner Rechte darstellen müßte.

Im großen und ganzen werden sich, abgesehen
von den eben erörterten Besonderheiten, in der

versicherungsrechtlichen Praxis weitere Schwierig¬
keiten aus der unmittelbaren Entschädigungs¬
berechtigung der Ehefrau nach oben Gesagtem
nicht ergeben. Häufiger sind sie schon anzutreffen

bei der Entschädigung der Ehefrau, welche

mittelbar infolge der Versicherungsanteilnahme
durch ihren Ehemann folgt, vor allem somit bei

dem Anspruchsbegehren auf die Angehörigen¬

oder Hinterbliebenenunterstützungen der Ver¬

sicherungsträger, oder auch bei Entschädigungs¬
ansprüchen, welche Ehefrauen als Rechtsnach¬

folgerin (Erbberechtigte) des Mannes geltend zu

machen berechtigen.
Am beschränktesten erscheint die durch die

Person des Versicherten geschaffene mittelbare

Entschädigungsberechtigung der Ehefrau im
sozialen Krankenversicherungsrechte; erklärlicher¬
weise deshalb, weil die Fürsorgeverpflichtungen
innerhalb dieses Versicherungszweiges sich grund¬
sätzlich und hauptsächlich auf die versicherte
Person selbst erstrecken. Mittelbare Entschädi¬

gungsberechtigung durch die Person des Ver¬
sicherten hindurch ergibt sich für die Ehefrau
nur im engeren Rahmen, soweit ein Fürsorge¬
bedürfnis für die infolge der Krankenhaus- oder

Heilanstaltsbehandlung des Versicherten, bzw.

infolge der Unterbringung des letzteren in einer

geschlossenen Anstalt, besteht. Diesem Bedürfnis
wird denn auch das Gesetz gerecht, indem es im

§ 186 RVO. allgemein dem Krankenversicherungs¬
träger die Verpflichtung zur Zahlung eines Haus¬

geldes in Höhe des Halben Krankengeldes an

solche Angehörige auferlegt, welche der Ver¬

sicherte bisher von seinem Arbeitsverdienst ganz
oder überwiegend unterhalten hat. Die rechtliche

Eigenschaft des Angehörigenanspruchs auf das

Hausgeld ist im eigentlichen Sinne nicht ein der

Ehefrau zustehender Entschädigungsanspruch,
sondern ein unmittelbarer Rechtsanspruch des

Versicherten, wenn es auch „für" die Angehörigen
desselben bestimmt ist. Damit ist auch der Ver¬

sicherte in erster Linie zur Geltendmachung
dieser Rechte in eigener Person und zur Empfang¬
nahme dieser Leistungen berechtigt. Anderer¬

seits ist die rechtliche Natur des Hausgeld¬
anspruchs als die des selbständigen Rechts des

Versicherten insofern wieder von erheblicher

praktischer Bedeutung, als beim zeitlichen und

ursächlichen Zusammentreffen der Fürsorge¬
pflichten aus Kranken- und Unfallversicherung
infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit der

beiderseitigen Versicherungsleistungen der Kran¬

kenversicherungsträger Ersatz für seine Leistun¬

gen an Hausgeld nur aus solchen Bezügen des

Unfallversicherungsträgers wieder begehren kann,
welche dieser für die Zeit der beiderseitigen
Unterstützungsleistungen unmittelbar dem Ver¬

sicherten (Verletzten) selbst schuldet.

Die weitere mittelbare Entschädigungs¬
berechtigung der Ehefrau auf Familienhilfe und

die hier vorgesehenen Leistungen der Kranken¬

versicherungsträger, sowie auf Sterbegeld, be¬

ruhen ebenfalls auf der Versicherung des Ehe¬

mannes; ein Unterschied zu den im vorherigen
Absatz genannten Leistungen auf Hausgeld
besteht hier jedoch darin, daß Familienhilfe und

Sterbegeld unmittelbar zum persönlichen Nutzen

der Ehefrau gedacht sind. Bei der Anspruchs¬
erhebung auf Sterbegeld im Falle des Ablebens

des versicherten Ehemannes muß di Ehefrau

beweisen, daß sie das Begräbnis besorgt und die

Kosten bezahlt hat, andernfalls sie nur Anrecht

auf den etwa noch verbliebenen überschießenden

Betrag hat und auf denselben dann auch wiederum

nur unter der Voraussetzung, daß sie mit dem

Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher

Gemeinschaft gelebt hat. Nicht überall im

sozialen Versicherungsrechte ist letztere scharfe

Begrenzung der Leistungszuwendung an den

Nachweis des „wirtschaftlichen44 Knestandes ge¬

knüpft und man muß dort, wo nicht ausdrücklich

gesetzliche Vorschriften oder allgemeine Rechts-
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empfindungen dem entgegenstehen, annehmen,

daß bei der Entschädigungsberechtigung der

Ehefrau die Tatsache einer rechtsgültigen und

rechtskräftigen Eheschließung genügt. In einem

Falle, in welchem die Anspruchberechtigung einer

Ehefrau von einem Versicherungsträger mit dem

Hinweise abewiesen worden war, daß der wirt¬

schaftliche Ehestand noch nicht gegeben sei, weil

die Ehefrau ihre Stellung bei ihrer früheren

Dienstherrschaft aus bestimmten Gründen noch

einige Zeit nach der Verheiratung inne behalten

wollte, hat ich das Reichsversicherungsamt
ebenfalls im obigen Sinne ausgesprochen und

dabei u. a. betont: „Die Annahme des Vorder¬

richters, daß hier unter der Verheiratung der

Beginn des wirtschaftlichen Zusammenlebens der

Eheleute zu verstehen sei, entbehrt der Be¬

gründung.
Für eine derartige Auslegung bietet weder

der Wortlaut noch der Sinn oder die Ent-

stehungesgeschichte des Gesetzes irgendwelchen
Anhalt. Sie steht insbesondere im Gegensatz zu

dem herrschenden Sprachgebrauch, demzufolge
unter „Verheiratung4- nichts anderes als die Ehe¬

schließung selbst verstanden werden kann. Wenn

es im übrigen auch richtig sein mag, daß man

bei der Aufnahme der in Rede stehenden Vor¬

schrift davon ausging, es werde mit der Ehe¬

schließung in den gesamten wirtschaftlichen,

namentlich in den Arbeitsverhältnissen der Ver¬

sicherten eine wesentliche Veränderung eintreten,

so ist es doch nach allgemein anerkannten

Auslegungsregeln unstatthaft, ohne weiteres den

klaren Wortlaut gegenüber der vermeintlichen

bloßen Absicht des Gesetzgebers zurücktreten zu

lassen. Auch würde bei Befolgung der Auffassung
des Schiedsgerichts die Fristberechnung in einer

dem Zwecke der Vorschrift nicht entsprechenden
Weise schwanken und unsicher werden.44 (Vgl.
Rev.-Entsch. vom 27. April 1898, Amtl. Nachr.

14. Jahrg. S. 374, Nr. 669.) Damit wird natürlich

nicht schlankweg auch die „geschiedene44 oder

„getrennt lebende44 Ehefrau immer unter allen

Umständen als entschädigungsberechtigt anerkannt.
— Im Bereiche der sozialen Krankenversicherung
wird schließlich die Entschädigungsberechtigung
der Ehefrau noch mittelbar zu bejahen sein, wenn

sie Anspruch auf Hausgeld oder Familienhilfe

unter den Voraussetzungen des § 216 RVO.

(Ruhen der Leistungen an den Versicherten

infolge Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder

infolge Aufenthalts im Auslande) geltend machen

kann,oder wenn sie als Rechts- und Erbnachfolgerin
ihres Mannes, die dem letzteren selbst zu¬

gestandenen Ansprüche an eine Krankenkasse

erhebt. Die in letzterer Beziehung bestehenden

Zweifel hat das Reichsversicherungsamt in der

grundsätzlichen Entscheidung vom 28. Juni 1915

(Amtl. Nachr. 1915, S. 664) beseitigt, indem es in

der Begründung dieser Entscheidung ausdrücklich

hervorhebt: „Wollte man die Vererblichkeit des

Anspruches auf die Arztkosten verneinen, so

würden den Erben des Versicherten Pflichten

auferlegt, die an sich die Krankenkasse zu tragen
hat. Da das Krankengeld einen Ersatz für den

Lohnausfall darstellen soll, so ist die Vererblich¬

keit dieses Anspruches die notwendige Folge,

einerlei, ob er bei Lebzeiten des Versicherten

schon geltend gemacht war oder nicht. Aus

§ 1545 RVO. kann man nur ableiten, daß die

Leistungen der Krankenversicherung nicht von

Amts wegen, sondern nur auf Antrag festzustellen

sind. Die Vererblickeit des Antragsrechtes ist

dadurch nicht ausgeschlossen.44 ....

Praktisch am bedeutsamsten, sowohl hin¬

sichtlich der Leistungspflicht dem Grunde wie

der Höhe nach, ist zweifellos die Entschädigungs¬

berechtigung der Ehefrau im sozialen Unfall-
versicherungsrechte. Auch hier gilt natürlich die

volle freie Verfügungsberechtigung bei den ihr

aus der etwaigen eigenen Versicherung zu¬

stehenden Entschädigungsansprüchen. Alle übrigen
aus der sozialen Unfallversicherung gefolgerten

Leistungen hängen wiederum mit der Person des

versicherten Ehemannes auf das engste zusammen,
wenn auch anderseits die versicherungsrechtliche
Natur dieser Entschädigungsansprüche gegen¬

über der der krankenversicherungsrechtlichen

Leistungen an die berechtigte Ehefrau bedeutend

selbständiger gestaltet ist. Das gilt in erster

Linie bei dem Anspruch auf die Angehörigen¬
rente im Falle der Heilanstaltsbehandlung des

Versicherten. Diese Rente ist — gegenüber der

im gleichen Falle vorgesehenen Leistung des

Krankenversicherungsträgers auf Hausgeld — ein

ausschließlicher Rechtsanspruch der Ehefrau.

Daraus folgert für ein etwaiges Ersatzverlangen

eines Krankenversicherungsträgers, daß diese

Angehörigenrente dem Zugriffe für die Be¬

friedigung des Hausgeldes entzogen bleibt, weil

letzteres dem Versicherten, wenn auch für die

Ehefrau, allein zusteht.

Im § 598 RVO. wird bei den die Angehörigen-
Rentenzahlungspflicht im Falle der Anstalts¬

behandlung aussprechenden Bestimmungen aus¬

drücklich betont, daß dieser Anspruch auch der Ehe¬

frau zusteht, deren Ehe mit dem Verletzten erst

nach dem Unfälle geschlossen worden ist. Das ist

um deswillen geschehen, weil in der überwiegen¬
den Mehrzahl der Fälle der Anspruchsberechtigung
der Ehefrau ein entscheidendes Gewicht auf die

Tatsache gelegt wird, daß die Eheschließung
bereits vor dem Unfall erfolgt sein mußte. So

hat auch die erst nach dem Unfall verheiratete

Ehefrau des Verletzten keinen Anspruch auf

Überweisung der während der Verbüßung einer

Freiheitsstrafe ihres Ehemannes ruhenden Rente

(§ 615 Ziff. 1 Satz 2 a. a. O.). Grundsätzlich wird

sodann der Ehefrau im gleichen Fall die Hinter¬

bliebenenrentenentschädigungversagt, selbstdann,

wenn der Tod des Mannes erst längere Zeit nach

dem Unfälle eintritt, oder auch, wenn Folgen des

Unfalles, die schließlich zum Tode führten, erst

nach erfolgter Eheschließung sich bemerkbar

gemacht haben. Grundsätzlich besteht sodann die

Entschädigungsberechtigung nach dem sozialen

Unfallversicherungsgesetze für die Ehefrau nur

solange, als die Ehe noch fortbesteht und ins¬

besondere nicht rechtskräftig geschieden ist.

Das spricht wenigstens die Entscheidungspraxis
unserer Versicherungsbehörden in unzweideutiger

Weise aus, welche wiederholt darauf hingewiesen

hat, daß ein Hinterbliebenenrentenanspruch nur

der Witwe des verstorbenen Verletzten, d. h.

derjenigen weiblichen Person zusteht, mit der er

zur Zeit des Todes durch das Band einer —

schon vor dem Unfälle geschlossenen — Ehe

verbunden war. Die geschiedene Ehefrau aber,

deren Ehe vor dem Tode des Verletzten bereite

rechtskräftig gelöst war, läßt sich weder nach

allgemeinem Sprachgebrauch noch im Sinne des

Unfallversicherungsgesetzes als dessen Witwe

ansehen. An dieser Beurteilung vermag auch der

Umstand nichts zu ändern, daß der Verstorbene

durch das Gericht für schuldig befunden wurde,

der geschiedenen Frau Alimente zu zahlen. Eine

Entschädigungsberechtigung aller Alimentations¬

berechtigten sieht das Gesetz nicht vor.
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Hinsichtlich des Maßes der Entschädigungs¬
berechtigung der Ehefrau ist zu berücksichtigen
der Anspruch auf Sterbegeld, sowie der Anspruch
auf die eigentliche Hinterbliebenenrente. Hin¬

sichtlich des Sterbegeldes gilt in gleicher Weise,
wie im Bereiche des Krankenversicherungsrechts,
daß vom Sterbegeld zunächst die Kosten des

Begräbnisses bestritten werden und an den zu

zahlen sind, der das Begräbnis besorgt und die

Kosten bezahlt hat. Bleibt ein Überschuß, so ist

in erster Linie die Ehefrau bezugsberechtigt,
wenn sie mit dem verstorbenen Ehemann zur Zeit

seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt
hat. Anspruch auf die Hinterbliebenenrente hat

die Witwe bis zu ihrem Tode oder ihrer Wieder¬

verheiratung. Die Rente beträgt für die Witwe

(und jedes anspruchsberechtigte Kind, aus¬

genommen das uneheliche Kind, wenn der ge¬
setzliche Unterhaltsanspruch geringer sein sollte)
ein Fünftel, das sind 20 v. H. des nach den Vor¬

schriften der Reichsversicherungsordnung er¬

rechneten Jahresarbeitsverdienstes, der im weseiit-

lichen in gleicher Weise wie für die Verletzten¬

rente festzustellen ist. Die Witwe hat einen

Anspruch dann nicht, wenn die Ehe erst nach

dem Unfall geschlossen worden ist, jedoch kann

die Berufsgenossenschaft unter besonderen Um¬

ständen auch dann eine Witwenrente gewähren.
Heiratet die rentenberechtigte Witwe wieder,
so muß sie nach den gesetzlichen Vorschriften

abgefunden werden. Das ihr zustehende Ab¬

findungskapital beträgt drei Fünftel, das sind

60 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes des ver¬

storbenen Ehemannes. Die bei der Wieder¬

verheiratung abgefundene Witwe hat, wenn die

neue Ehe später für nichtig erklärt würde,
wieder Anspruch auf die Witwenrente, und zwar

auf Nachzahlung derselben vom Tage der Ein¬

stellung ab. Das gilt jedoch nicht, wenn die

neue Ehe später wieder geschieden würde. Die

einmal gezahlte Abfindungssumme und die nach¬

zuzahlenden Rentenbeträge können gegeneinander
aufgerechnet werden.

Im mittelbaren Zusammenhang mit der Ent¬

schädigungsberechtigung der Ehefrau stehen die

weiteren Vorschriften der §§ 591, 592 RVO. Be¬

traf der Unfall eine verheiratete weibliche Person

und verstarb diese mit Hinterlassung von vor¬

ehelichen Kindern oder von Kindern aus einer

früheren Ehe, so hatten solche Kinder nach dem

bisherigen Rechte keinen Rentenanspruch. Diese

Unbilligkeit beseitigt nunmehr § 591 Abs. 2 a. a. O.,

indem er solchen Kindern die Rente zuspricht für

den Fall, daß sie nicht durch Legitimation oder

Annahme an Kindes Statt die rechtliche Stellung
von ehelichen Kindern des hinterbliebenen Ehe

mannes (Witwers) haben.

Einen wesentlichen Unterschied in den für

die Rentengewährung maßgebenden Bedingungen
macht der Gesetzgeber bei der Tötung einer Ehe¬

frau, die wegen Erwerbsunfähigkeit des Ehemanns

ihre Familie ganz oder überwiegend aus ihrem

Arbeitsverdienst unterhalten hat; der Witwer und

die Kinder haben einen Rentenanspruch nur auf

die Dauer der Bedürftigkeit. Ist der Renten¬

anspruch begründet, so erhalten der Witwer und

die Kinder die gleichen Rentensätze wie im Falle

der Tötung des Ehemannes. Weg fällt jedoch
die Gewährung einer Abfindungssumme bei der

Wiederverheiratung des Witwers. Hat sich der

Ehemann einer getöteten Versicherten ohne ge-

tzlichen Grund von der häuslichen Gemeinschaft

lern gehalten und seiner Unterhaltspflicht gegen

die Kinder entzogen, so kann die Berufsgenossen¬
schaft diesen die Rente gewähren. War die Ehe

erst nach dem Unfälle geschlossen, so bestand

nach bisherigem Rechte ein Rentenanspruch weder

für den Witwer noch für die Kinder. Die neuen

Bestimmungen schließen dagegen nur die An¬

sprüche des Witwers aus und lassen diejenigen
der Kinder bestehen.

Im Geltungsbereiche der sozialen Invaliden-

und Hinterbliebenenversicherung umfaßt die un¬

mittelbare Entschädigungsberechtigung der Ehe¬

frau die Ansprüche auf Hausgeld im Falle der

Gewährung einer Heilanstaltsbehandlung an den

Versicherten, wenn der letztere den Unterhalt

der Frau ganz oder überwiegend aus seinem Ar¬

beitsverdienste bestritten hat, sowie die Ansprüche
auf Witwenrente und Witwengeld. Die Gewäh¬

rung dieser Hinterbliebenenfürsorge setzt vor

allem voraus, daß der verstorbene Ehemann zur

Zeit seines Todes die Wartezeit für die Invaliden¬

rente erfüllt und die Anwartschaft aufrecht¬

erhalten hat. Witwengeld wird nur gewährt, wenn

außerdem die Witwe zur Zeit der Fälligkeit der

Bezüge selbst die Wartezeit für die Invaliden¬

rente erfüllt und ihre Anwartschaft aufrecht¬

erhalten hat. Auf Hinterbliebenenfürsorge hat

auch die Witwe eines Invalidenrentenempfängers,
dessen Ehe erst nach dem Eintritt der Invalidität

geschlossen ist, Anspruch. Vorsätzliche Herbei¬

führung der Invalidität beseitigt jeden Anspruch
auf Rente. Hat sich die Witwe die Invalidität

beim Begehen einer Handlung, die nach straf-

gerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsätz¬

liches Vergehen ist, zugezogen, so kann ihr die

Rente ganz oder teilweise versagt werden. Dabei

ist zu bemerken, daß diese Vorschriften ihre recht¬

liche Wirksamkeit verlieren, wenn sich die Ehe¬

frau vor dem Tode des Mannes die Invalidität

auf die hier bezeichnete Weise zugezogen haben

würde. Im übrigen bestimmen die Vorschriften

der §§125$ ff. RVO. hinsichtlich des Maßes der

Bezüge an die Ehefrau im einzelnen: „Witwen¬
rente erhält die dauernd invalide Witwe nach dem

Tode ihres versicherten Mannes. Als invalide

gilt die Witwe, die nicht imstande ist, durch eine

Tätigkeit, die ihren Kräften und Fähigkeiten ent¬

spricht und ihr unter billiger Berücksichtigung
ihrer Ausbildung und bisherigen Lebensstellung
zugemutet werden kann, ein Drittel dessen zu

erwerben, was körperlich und geistig gesunde
Frauen derselben Art und ähnlicher Ausbildung
in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen

pflegen. Witwenrente erhält auch die Witwe, die

nicht dauernd invalide ist, aber während 26 Wochen

ununterbrochen invalide gewesen ist oder die nach

Wegfall des Krankengeldes invalide ist, für die

weitere Dauer der Invalidität (Witwenkranken¬
rente).44 Die Rentenzahlungspflicht beginnt mit

dem Todestage des Ernährers. Ist die Witwe an

diesem Tage noch nicht invali ie, so bestimmt sich

der Beginn der Rente nach § 1256 oder § 1258

Abs.;} RVO. Das Witwengeld wird beim Tode

des Ehemannes fällig.
Das im Falle der Anordnung eines Heil¬

verfahrens zu zahlende (Angehörigen-)Hausgeld
beträgt ein Viertel des Ortslohnes fur erwachsene

Tagearbeiter. Unterlag jedoch der Erkrankte bis

zum Eingreifen der Versicherungsanstalt der

Krankenversicherung, so richtet sich das Haus¬

geld auch für die Zeit, für welche die Ver¬

pflichtung der Krankenkasse nicht mehr besteht,
n^ch den Vorschriften über Krankenversicherung,

ne Invaliden- oder Witwenrente kann für die



188 Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung. Nr. 17

Dauer des Heilverfahrens ganz oder teilweise

versagt werden. Das Hausgeld fällt weg, solange
und soweit Lohn oder Gehalt auf Grund eines

Rechtsanspruches gezahlt wird. Das Recht auf

Bezug der Witwenrente fällt bei der Wieder¬

verheiratung weg. Der Anspruch auf Witwengeld
verfällt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres

nach dem Tode des Ehemannes geltend gemacht
wird. Witwenrente kann ebenfalls entzogen
werden, wenn infolge Besserung des Zustandes

die Invalidität im gesetzlichen Umfange nicht

mehr besteht; zur Erzielung einer solchen

Besserung kann die Landesversicherungsanstalt
ein Heilverfahren einleiten.

Die weitere mittelbare Entschädigungs¬
berechtigung der Ehefrau als Rechtsnachfolgerin
und gesetzliche Erbin des Mannes auf die dem

letzteren selbst zugestandenen Versicherungs¬
leistungen aus der Invalidenversicherung ist an

die bestimmte Voraussetzung geknüpft, daß die

Ansprüche von dem Berechtigten selbst bereits

vor seinem Ableben erhoben worden waren.

Wiederholt wurden Ansprüche von Witwen auf

die ihren Ehemännern eigentlich selbst zugestan¬
denen Leistungen abgewiesen, weil es an tler

Erfüllung der genannten Voraussetzungen fehlte.

Denn nur der bereits erworbene Rentenanspruch
bildet ein Vermögenrecht in dem Sinne, daß von

einer Rechtsnachfolge die Rede sein kann. Das

Recht, eine Invaliden- oder Altersrente zu ver¬

langen, ist ein von der Person des Berechtigten
untrennbares, mithin auch im Wege des Erb¬

ganges nicht übertragbares Recht dergestalt, daß

die Erben eines vor der Anmeldung verstorbenen

Rentenanwärters nicht in der Lage sind, den —

wenn auch materiell begründeten — Anspruch
des Verstorbenen auf Rente selbständig geltend
zu machen. Anders in der Unfallversicherung, wo

von Amts wegen Einleitung des Verfahrens gilt.
Selbst unter Würdigung der neuen Vorschriften

des § 1303 RVO. hat das bayerische Landes¬

versicherungsamt den gleichen Rechtsgrundsatz
ausgesprochen; so in der Revisionsentscheidung
vom 7. Juli 1913, Mitteil. 1914, it. 7 Ziffer 21.

Damit erschöpfen sich die Befrachtungen über

die materiell rechtliche Entschädigungsberechti¬
gung der Ehefrau in den einzelnen sozialen Ver¬

sicherungsgesetzen. Bemerkenswert ist, daß das

Gesetz einen klaren Unterschied zu machen

bestrebt war, zwischen den Entschädigungs¬
ansprüchen, welche der Frau unmittelbar kraft

eigenen Rechtes zustehen und denen, welche sie

nur mittelbar als ein dem Versicherten selbst

zustehender materiell rechtlicher Anspruch gel¬
tend zu machen berechtigt erscheint. Ein er¬

heblicher Nachteil für sie erwächst aus dieser

materiell rechtlichen Gestaltung wohl nicht. Denn

nach den im sozialen Versicherungsrechte herr¬

schenden prozeßrechtlichen Verfahrensvorschriften

wird man ihr die ungehemmte Anspruchsverfolgung
überall dort zugestehen müssen, wo die Erlangung
der Versicherungsleistungen unmittelbar oder

mittelbar zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Vor¬

teile sich erweist Wenigstens geben hierbei die

Vorschriften über die Nebenintervention und über

die Streitgenossenschaft ausreichende Unterlagen.

Schließlich ist der Vollständigkeit halber noch

kurz die Rechtslage zu würdigen, welche sich aus

den weiteren Wirkungen der materiellrechtlichen

Gestaltung der Entschädigungsansprüche der Ehe¬
frau allgemein gegenüber dem Ersatzbegehren
eines Armenverbandes aus den Versicherungs¬
leistungen ergeben können. Gerade in diesen
Fällen sind die Bestimmungen des § 1534 RVO.
hinsichtlich des Verlangens der Einheitlichkeit
des Leistungsgrundes, auch abgesehen von den
oben bereits betonten Erwägungen, von besonders
erheblicher Bedeutung, und zwar dadurch, daß

der Grundsatz der mittelbaren Unterstützung und
der armenrecbtlichen Familieneinheit auf das
Gebiet der Reichsversicherung nach wiederholten

Entscheidungen unserer obersten Spruchbehörden
anzuwenden ist. Darnach ist rechtlich stets nur

das Familienhaupt als unterstützt anzusehen, mag
ihm die Unterstützung unmittelbar oder mittelbar
durch seine armenrechtlich unselbständigen An¬

gehörigen zuteil werden, so daß praktisch bei¬

spielsweise bei der Unterbringung der geistes¬
kranken Ehefrau des Verletzten oder eines geistes¬
kranken Kindes des letzteren nur der Verletzte

allein als unterstützt bzw. hilfsbedürftig anerkannt

wird. Ob dann das weitere Verlangen, daß diese

mittelbare Unterstützung „infolge einer Erkran¬

kung oder eines Unfalles44, wie dies im Gesetz

verlangt wird, tatsächlich zu gewähren ist, erfüllt

werden kann, ist eine Entscheidungsfrage für sich;
deren Bejahung erscheint möglich, wenn der ver¬

sicherte Ehemann seinen Unterhaltspflichten gegen¬
über seinen geisteskranken Angehörigen wegen der

mit der Krankheit oder dem Unfälle mittelbar in

Zusammenhang stehenden Verdiensteinbußen usw.

nachweislich nicht mehr hätte nachkommen können.

Umgekehrt kann der gleiche Grundsatz der armen¬

rechtlichen Familieneinheit den Ersatzanspruch
eines Armenverbandes hinfällig machen, wenn die

Ehefrau selbst gegenüber einem Versicherungs¬
träger wegen ihrer mit den Folge einer Erkran¬

kung oder eines Betriebsunfalles ursächlich in

Zusammenhang stehenden Geisteskrankheit ent¬

schädigungsberechtigt wäre. Der Zugriff des

Armenverbandes auf die Rente der Ehefrau ist,
wenn sie nicht ausnahmsweise zugleich das Fa¬

milienhaupt ist, ausgeschlossen, da die Einheit¬

lichkeit der Person beiderseits nicht übereinstimmt

(vgl. zustimmend grunds. Entscheidung des RVA.

vom 20. März 1915, Amtl. Nachr. 1915 S. 643).
Ein dem Grunde nach einwandfrei berech¬

tigter Ersatzanspruch des Armenverbandes kann

andererseits selbst mit dem Hinweis nicht zum

Scheitern kommen, daß durch den Zugriff auf die

Unfallrente des Verletzten seine etwa gegen ihn

unterhaltsberechtigten Angehörigen der zu ihrem

Lebensunterhalt notwendigen Mitteln entbehrten.

Das preußische Oberverwaltungsgericht hat mit

Entscheidung vom 22. April 1912, Breithaupt 1912

S. 238, sich in einem solchen Falle dahin erklärt,

daß der Ersatzanspruch des Armenverbandes auch

dann besteht, wenn die Ehefrau durch die In¬

anspruchnahme der Rente in Notlage versetzt

würde und ferner auch dann, wenn von ihr die

Entlassung des Ehemannes aus der Irrenanstalt

gefordert werden dürfte.

GDD
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Verwaltung.
Verordnung des Reichsarbeitsministeriums

zur Ausfuhrung des Gesetzes Ober die Ver-

sorgungsbehördea vom 22. Juli 1920. (Reichs¬
anzeiger Nr. 166 vom 28. Juli 1920).

Auf Grund c *s Gesetzes über dieVersorgungs-
behörden vom 15. Mai 1920 (RGBl. S. 1063) wird

vorbehaltlich künftiger gesetzlicher Regelung
folgendes bestimmt:

Behörden.

§ 1. Versorgungsbehörden im Sinne dieser

Verordnung sind die Verwaltungsbehörden der

Reichsversorgung (Versorgung der Militärpersonell
und ihrer Hinterbliebenen bei Dienstbeschädigung
auf Grund des Reichsversorgungsgesetzes vom

1. Mai 1920, RGBl. S. 989).
§ 2. Die oberste Leitung des Versorgungs¬

wesens im Verwaltungsverfahren steht dem

Reichsarbeitsminister zu.

Dem Reichsarbeitsminister unmittelbar unter¬

stellt sind die Hauptversorgungsämter und die

Landesdienststelle für das Rentenversorgungs¬
wesen in Bayern. Die Hauptversorgungsämter
sind höhere Reichsbehörden.

Den Hauptversorgungsämtern unterstehen die

Versorgungsämter.
§ 3. Hauptversorgungsämter sind die bis¬

herigen Versorgungsämter. Versorgungsämter
sind die bisherigen Versorgungsstellen. Neben

ihnen bleiben die Abteilung für Versorgung bei

dein Deutschen Generalkonsulat in Zürich und

ferner bis auf weiteres die mit der Bearbeitung
von Marineangelegenheiten befaßten Marine¬

versorgungsämter in Kiel und Wilhelmshaven

bestehen.

Beamte und Hilfskräfte.

§ 4. Die Beamten der Versorgungsbehörden
sollen für ihren Beruf besonders vorgebildet sein.

Nähere Bestimmung über ihre Ausbildung erläßt

der Reichsarbeitsminister.

§ 5. Alle bei den Versorgungsbehörden be¬

schäftigten Personen sind zur strengsten Geheim¬

haltung dessen verpflichtet, was sie infolge ihrer

dienstlichen Tätigkeit über die Verhältnisse eines

Versorgungsberechtigten und über dienstliche

Angelegenheiten erfahren.

Die Verpflichtung bleibt nach dem Aus¬

scheiden aus dem Dienst bestehen.

§ 6. Von der Mitwirkung in Versorgungs¬
sachen ist ausgeschlossen:

1. wer in der Sache selbst Partei ist,
2. wer einer Partei ersatzpflichtig ist,
3. wer mit einer Partei verheiratet ist oder ge¬

wesen ist,
4. wer mit einer Partei in gerader Linie ver¬

wandt oder verschwägert oder in der Seiten¬

linie im 2. oder 3. Grade verwandt oder im

2. Grade verschwägert ist,
5. wer in der Sache als Bevollmächtigter oder

Beistand einer Partei zugezogen oder als ihr

gesetzlicher Vertreter aufzutreten berechtigt
ist oder gewesen ist,

6. wer in der Sache als Zeuge oder Sach¬

verständiger vernommen ist.

§ 7. Entsteht eine Meinungsverschiedenheit
über das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes,
so entscheidet darüber der Leiter der Behörde,

über das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes
in der Person des Leiters der Behörde die vor¬

gesetzte Behörde.

Die Entscheidung nach Absatz 1 ist endgültig

Sachliche und örtliche Zuständigkeit.
§ 8. Die Versorgungsämter sind zuständig für

die Bearbeitung und Entscheidung aller Ver¬

sorgungsangelegenheiten nach dem Reichsver¬

sorgungsgesetz wie auch nach den bisherigen Vor¬

schriften, soweit nicht nach den §§ 9 und 15 die

Zuständigkeit einer anderen Stelle begründet oder

die Entscheidungsbefugnis nach den bisherigen
Gesetzen unübertragbar ist.

§ 9. Die Hauptversorgungsämter sind zu¬

ständig, soweit sich nicht aus § 15 etwas anderes

ergibt:

a) für die Entscheidung in allen Angelegenheiten
der Kapitalabfindung; die Vorbereitung erfolgt
durch die Versorgungsämter und die Haupt¬
fürsorgestellen,

b) für die Entscheidung gemäß § 26 Abs. 2 des

Militärhinterbliebenengesetzes vom 17. Mai

1907 (RGBl. S. 214) in der Fassung des § 6

des Gesetzes über die Versorgungsbehörden
vom 15. Mai 1920 (RGBl. S 1063),

c) für die auf Grund des Reichsversorgungs¬
gesetzes ei forderliche erstmalige Neufest¬

stellung der nach früheren Militärversorgungs¬
gesetzen festgestellten Versorgungsgebühr¬
nisse („Umanerkennung44); für dieVorbereitung
können die Hauptversorgungsämter die Mit¬

wirkung der Versorgungsämter in Anspruch
nehmen,

d) für die Bearbeitung und Entscheidung aller

sonstigen Anträge auf erstmalige Feststellung
von Hinterbliebenengebühmissen nach dem

Reichsversorgungsgesetz oder den bisherigen
Vorschriften, die sich auf einen vor dem

1. April 1920 eingetretenen Todesfall stützen.

§ 10. Örtlich zuständig ist das Versorgungs¬
amt, in dessen Bezirk der Beschädigte zur Zeit der

Stellung des Antrages wohnt. Hat er keinen

Wohnort im Inland, so ist sein letzter inländischer

Wohnort maßgebend. Für die in der Schweiz

ansässigen Kriegsteilnehmer und Kriegshinter¬
bliebenen vergleiche jedoch § 36 Abs. 2 dieser

Verordnung.
Bei Geltendmachung von Ansprüchen Hinter¬

bliebener ist der Wohnort oder der letzte in¬

ländische Wohnort der Witwe maßgebend. Ist

zur Zeit der Stellung des Antrages eine Witwe

nicht vorhanden, so ist das Versorgungsamt zu¬

ständig, in dessen Bezirk der Verstorbene oder

der Verschollene zuletzt gewohnt hat.

Ist nach den Vorschriften der Absitze 1 und 2

eine Zuständigkeit nicht begründet, so bestimmt

der Reichsarbeitsminister das zuständige Ver¬

sorgungsamt.
§ 11. Für die örtliche Zuständigkeit der Haupt¬

versorgungsämter gelten die Bestimmungen des

§ 10 sinngemäß.
§ 12. Durch einen Wechsel des Wohnortes

während eines schwebenden Verfahrens wird die

Zuständigkeit nicht geändert.

§ 13. In den Fällen, in denen es eines An¬

trages nicht bedarf, ist die Versorgungsbehorde,
die die letzte Entscheidung getroffen hat, zu¬

ständig. Hat der Berechtigte seit dieser Ent¬

scheidung seiner. Wohnort gewechselt, so wird

die Versorgungsbehörde des neuen Wohnortes

zuständig.
§ 14. Hält ein Versorgungsamt ein anderes

für zuständig, so gibt es die Sache an dieses

weiter. Hält sich auch dieses nicht für zuständig,
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so entscheidet das bei den Ämtern übergeordnete
Hauptversorgungsamt oder wenn ein solches nicht

vorhanden ist, der Reichsarbeitsminister. Dieser

kann ein Hauptversorgungsamt mit der Ent¬

scheidung beauftragen.
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die

Hauptversorgungsämter. Den Streit über die Zu¬

ständigkeit zwischen Hauptversorgungsämtern
entscheidet der Reichsarbeitsminister.

Die Entscheidungen über die Zuständigkeit
sind endgültig und binden die Versorgungs¬
behörden.

§ 15. Vor dem 1. August 1920 eingegangene
Anträge auf Versorgung, die vor diesem Tage
bereits dem Reichsarbeitsministerium oder dem

Hauptversorgungsamt vorgelegt worden sind,
werden von diesen Stellen entschieden, sofern

auch Versorgung nach den bisherigen Vorschriften

in Frage kommt. Die Abgabe der beim Reichs¬

arbeitsministerium schwebenden Versorgungs¬
anträge an die nach den §§ 8 und 9 zuständigen
Dienststellen bleibt vorbehalten.

Verfahren.

§ 16. Versorgung auf Grund des Reichs¬

versorgungsgesetzes wird nur auf Antrag gewährt.
Für die Umanerkennung (§ 9 zu c) bedarf es

eines Antrages nicht; sie erfolgt von Amts wegen.
Neufeststellungen derVersorgungsgebührnisse

auf Grund des § 57 des Reichsversorgungs¬
gesetzes sind von einem Antrage nicht abhängig.
Das gleiche gilt für die Durchführung der Vor¬

schriften der §§ 59 bis 66 des Reichsversorgungs¬
gesetzes.

§ 17. Die Anträge sind schriftlich oder münd¬

lich zu Protokoll bei dem örtlich zuständigen
Versorgungsamte zu stellen, auch wenn für die

Entscheidung das Hauptversorgungsamt zu¬

ständig ist.

§ 18. Die Anträge auf Versorgung sollen die

Leistungen, die begehrt werden, bestimmt be¬

zeichnen, auch die Tatsachen und Beweismittel

enthalten, die zur Begründung erforderlich sind.

Die Anträge sollen von dem Antragsteller, seinem

gesetzlichen Vertreter oder, sofern ein Bevoll¬

mächtigter (§ 20) bestellt ist, von diesem mit
Orts- und Tagesangaben unterzeichnet sein.

Die Versorgungsbehörden haben auf die

Stellung sachdienlicher Anträge hinzuwirken,
gegebenenfalls deren Ergänzung zu veranlassen.

§ 19. Für geschäftsunfähige oder beschränkt

geschäftsfähige Antragsteller ohne gesetzlichen
Vertreter kann bis zur Bestellung eines solchen
durch das Gericht und bis zu dessen Eintritt in

das Verfahren von der Versorgungsbehörde ein

besonderer Vertreter bestellt werden. Diesem

stehen alle Rechte des Antragstellers außer der

Empfangnahme von Zahlungen zu.

Minderjährige, die das 16. Lebensjahr voll¬
endet haben, können Anträge selbständig stellen
und verfolgen.

§ 20. Die Anträge können auch durch Be¬

vollmächtigte gestellt werden. Die Vollmacht muß
schriftlich erteilt sein.

Ohne Vorliegen einer Vollmacht gestellte An¬

träge sind rechtswirksam, wenn die Vollmacht
binnen einer angemessenen, auf mindestens einen

Monat festzusetzenden Frist nachgebracht oder

die Antragstellung innerhalb einer solchen Frist

genehmigt wird.

§ 21. Der Sachverhalt ist von Amts wegen
aufzuklären. Die Beteiligten sind verpflichtet, zur

Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken und

ihre Angaben auf Verlangen der zuständigen

Versorgungsbehörde durch Versicherung an Eides¬

statt zu bekräftigen.
Die Versorgungsbehörde kann das persönliche

Erscheinen jedes Beteiligten zur mündlichen Er¬

örterung des gestellten Antrages, zur ärztlichen

Untersuchung oder zur Vornahme sonstiger Fest¬

stellungen sowie die Beobachtung in einem

Krankenhaus, einem Lazarett oder einer Heil¬

anstalt jederzeit anordnen.

Entzieht sich der Beteiligte ohne wichtigen
Grund diesen Anordnungen, so können aus seinem

Verhalten ungünstige Schlüsse für seine An¬

sprüche gezogen werden.

Soweit das persönliche Erscheinen des Be¬

teiligten angeordnet ist, sind ihm auf Verlangen
die baren Auslagen sowie eine Entschädigung
für Zeitverlust in angemessenem Umfange zu

gewähren.

§ 22. Die Versorgungsbehörden erheben zur

Vorbereitung der Entscheidung die erforderlich

erscheinenden Beweise; sie können insbesondere

Zeugen und Sachverständige vernehmen, Gut¬

achten von Ärzten und amtliche Auskünfte jeder
Art einholen, die Beschaffung von Urkunden ver¬

anlassen oder ihre Vorlegung oder Beibringung
den Beteiligten aufgeben.

Auf Verlangen der zuständigen Versorgungs¬
behörde haben die Zeugen eidesstattlich zu ver¬

sichern, daß sie nach bestem Wissen die reine

Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben.

In gleicher Weise haben die Sachverständigen
auf Verlangen der zuständigen Versorgungs¬
behörde zu versichern, daß sie das von ihnen

erforderte Gutachten unparteiisch und nach bestem

Wisssen erstattet haben.

§ 23. Zeugen und Sachverständige erhalten

auf Verlangen Gebühren wie bei Vernehmungen
vor den ordentlichen Gerichten in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten.

§ 24. Leisten Zeugen oder Sachverständige
der an sie ergangenen Vorladung nicht Folge
oder verweigern sie ohne Vorliegen der in der

Zivilprozeßordnung bezeichneten Gründe ihr

Zeugnis oder die Erstattung des Gutachtens oder

erscheint die Abgabe der eidesstattlichen Ver¬

sicherung zur Herbeiführung einer wahrheits¬

gemäßen Aussage oder eines sachgemäßen Gut¬

achtens nicht ausreichend, so ist das für den

Wohnort des Zeugen oder Sachverständigen zu¬

ständige Amtsgericht um Vernehmung und

gegebenenfalls Vereidigung zu ersuchen. Die

Vorschriften der Zivilprozeßordnung finden ent¬

sprechende Anwendung.
§ 25. Unterliegt die Beweisaufnahme vor der

zuständigen Versorgungsbehörde erheblichen

Schwierigkeiten, insbesondere wegen großer Ent¬

fernung des Aufenthaltsortes der zu vernehmenden

Person von dem Sitze der Versorgungsbehörde,
so kann ein geeignetes, insbesondere günstiger
gelegenes Versorgungsamt oder wenn die Be¬

weisaufnahme vor diesem gleichfalls Schwierig¬
keiten unterliegen würde, eine andere Behörde

um die Erledigung ersucht werden. Das gleiche
gilt bei Gefahr im Verzuge.

§ 26. Die Versorgungsberechtigten und andere

Beteiligte, ihre gesetzlichen Vertreter und ihre

Bevollmächtigten sowie die Fürsorgestellen und

Hauptfürsorgestellen der Kriegsbeschädigten- und

Kriegshinterbliebenenfürsorge können, soweit sich

nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen Ein¬

schränkungen ergeben, Einsicht in die Akten

nehmen und sich daraus gegen Erstattung der

Kosten Auszüge und Abschriften erteilen lassen.
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Anderen Personen kann ohne Einwilligung
des Berechtigten oder seines gesetzlichen Ver¬

treters die Einsicht in die Akten nur gestattet
werden, wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft
gemacht wird.

Aus wichtiger Gründen kann die Einsicht in

die Akten oder in Aktenteile sowie die Erteilung
von Auszügen und Abschriften verfügt oder

beschränkt werden.

Über den Antrag auf Gewährung der Akten¬

einsicht oder Erteilung von Auszügen und Ab¬

schriften entscheidet die Versorgungsbehörde, bei

der sich die Akten befinden. Gegen den ab¬

lehnenden Bescheid eines Versorgungsamtes ist

binnen einem Monat die Beschwerde an das

Hauptversorgungsamt zulässig. Über den ab¬

lehnenden Bescheid eines Hauptversorgungsamtes,
soweit es als erste Instanz tätig gewesen ist, ent¬

scheidet auf Beschwerde das Versorgungsgericht
durch Beschluß ohne mündliche Verhandlung
Eine weitere Beschwerde findet nicht statt.

§ 27. Die Versorgungsbehörden entscheiden

auf Grund freier Beweiswürdigung.
§ 28. Die Bescheide sind in tatsächlicher und

rechtlicher Bez ehung zu begründen, schriftlich

auszufertigen und den Beteiligten zuzustellen.

Wird dem Antrage auf Gewährung von Ver¬

sorgungsgebührnissen stattgegeben, so ist zu¬

gleich Betrag und Beginn der Leistung fest¬

zustellen. Der Bescheid muß die Art der

Berechnung ergeben.
§ 29. Der Bescheid des Versorgungsamts

(§ o) bedarf bis auf weiteres der Zustimmung
des Hauptversorgung^amts. Das Versorgungsamt
hat den Bescheid der Zustellung an den Antrag¬
steller dem Hauptversorgungsamt vorzulegen.
Dieses erteilt innerhalb eines Monats nach Ein¬

gang seine Zustimmnng oder versieht das Ver¬

sorgungsamt mit der Weisung für eine ander¬

weitige Entscheidung. Das Versorgungsamt ist

an diese Weisung gebunden und hat nach ihr

seinen Bescheid zu erlassen. Gibt das Haupt¬
versorgungsamt binnen der genannten Frist keine

Äußerung ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.

Der Zustimmung bedürfen nicht Bescheide,
die lediglich betreffen: Heilbehandlung, Kinder¬

zulage, Sterbegeld, Gebührnisse für das Sterbe¬

vierteljahr für die nach § 35 Abs. 2 des Reichs¬

versorgungsgesetzes bezugsberechtigten An¬

gehörigen, Erhöhung der Witwenrente infolge
Vollendung des 50. Lebensjahres, Abfindung der

Witwe beiWiederverheiratung mit einem Deutschen

nach § 39 Abs. 1 des Reichsversorgungsgesetzes,
Erhöhung der Waisenrente infolge Todes der

Mutter, anderweitige Bemessung der Eltern- und

Gioßelternrente nach § 46 des Reichsversorgungs¬

gesetzes, Ortszulage, Änderung der ruhenden

Rententeile und Teuerungszulage.
Gegen die Bescheide der Hauptversorgungs¬

ämter und Versorgungsämter findet ein Einspruch
nicht statt.

§ 30. In jedem Bescheide der Versorgungs¬
behörden muß auf die Zulässigkeit der Berufung
und die Frist, innerhalb welcher sie einzulegen
ist, hingewiesen werden.

Steht fes:, daß der Bescheid nicht anfechtbar

so ist darauf hinzuweisen, daß gegen ihn kein

Rechtsmittel mehr zulässig ist.

Fehlt in dem Bescheide die Rechtsmittel¬

belehrung oder die Fristangabe oder ist eine von

beiden unrichtig erteilt, so wird die Rechtsmittel¬

frist nicht in Lauf gesetzt.
§ 31. Zustellungen,dieeineFrist inLauf setzen,

können durch eingeschriebenen Brief geschehen.

Der Posteinlieferungsschein begründet nach

zwei Jahren seit seiner Ausstellung die Ver¬

mutung dafür, daß in der ordnungsmäßigen Frist

nach der Einlieferung zugestellt worden ist.

§ 32. Wer nicht im Inlande wohnt, hat auf

Verlangen einen im Inlande wohnenden Zu¬

stellungsbevollmächtigten zu benennen.
Ist der Aufenthalt unbekannt, oder wird der

Zustellungsbevollmächtigte nicht innerhalb einer
auf mindestens einen Monat festzusetzenden Frist

benannt, so kann die Zustellung durch ein¬

wöchigen Aushang in den Geschäftsräumen der
Behörde ersetzt werden.

§ 33. Die Bescheide der Versorgungsbehörden
werden gegenüber dem Reichsfiskus mit der Zu¬

stellung, gegenüber den Berechtigten mit Ablauf

der Rechtsmittelfrist rechtskräftig.
§ 34. Schreib- und Rechenfehler sowie ähn¬

liche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Be¬

scheide vorkommen, sind jederzeit auf Antrag
oder von Amts we^en zu berichtigen. Über die

Berichtigung entscheidet endgültig die Ver¬

sorgungsbehörde, die den Bescheid erlassen hat.

Die Verfügung, die einen Bescheid berichtigt,
wird auf der Urschrift des Bescheides und den

Ausfertigungen vermerkt.

§ 35. Zugunsten des Berechtigten kann das

Versorgungsamt mit Zustimmung des Haupt¬
versorgungsamts oder, soweit das Haupt¬
versorgungsamt zuständig ist, dieses jederzeit
einen neuen Bescheid erteilen.

Schlußbestimmungen.
§ 36. Die Landesdienststelle für das Renten¬

versorgungswesen in Bayern ist eine Reichs¬

behörde; die Bestimmung ihrer Aufgaben bleibt

vorbehalten.

Die Erlasse vom 9. Oktober 1919 — IV. 10064,
vom 24. Februar 1920 — IV. 1068, 1. 20. Z. A. 4,
und vom 19. Mai 1920 — IV. A. 4. 951. 5, durch

die der Aufgabenkreis und die Zuständigkeit der

Abteilung für Versorgung bei dem Deutschen

Generalkonsulat in Zürich geregelt worden sind,
bleiben in Kraft. Die Abteilung hat zugleich die

Aufgaben eines Hauptversorgungsamts im Sinne

des § 9 dieser Verordnung.
Der Aufgabenkreis und die Zuständigkeit der

im § 3 Abs. 2 bezeichneten Versorgungsämter
in Kiel und in Wilhelmshaven werden durch

besondere Verordnung geregelt.
§ 37. Die §§ 1 bis 3 und 9 Buchstabe b dieser

Verordnung treten mit der Veröffentlichung dieser

Verordnung im Deutschen Reichsanzeiger, die

übrigen Bestimmungen am 1. August 1920 in Kraft.

§ 38. Diese Verordnung findet keine An¬

wendung, soweit es sich um das Verwaltungs¬
verfahren in Pensionsfragen der aktiven Offiziere

der alten Wehrmacht und der auf Grund des

§ 32 des Offiziers Pensions-Gesetzes vom 31. Mai

1906 (RGBl. S. 565) Pension beanspruchenden
Personen und de/en Hinterbliebene handelt.

Zur Arbeitszeit bei den Berufsyenossen-
sdiaften. In einem Streitfall aus dem Überein¬

kommen, abgeschlossen zwischen dem Arbeitgeber¬
verband Deutscher Berufsgenossenschaften einer¬

seits und dem Zentralverhand der Angestellten
u. a. andererseits, vom 14. November 1919, betr.

Abschnitt X des genannten Übereinkommens über

die Regelung der Arbeitszeit, wurde vom tarif¬

lichen Schie jsausschuß Frankfurt a. M am 14. Juli

1920 folgender Schiedsspruch gefällt, der einiges

allgemeines Interesse beansprucht:
Tatbestand. Die N.I.-Berufsgenossenschaft als

Beklagte hatte bis zur Revolution eine Arbeitszeit
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von wöchentlich 45 Stunden besessen. Sie setzte

diese auf eine Anordnung des Vollzugsrats des

Arbeiter- und Soldatenrats in Mannheim zwecks

Licht- und Kohlenersparnis auf wöchentlich 371/»
Stunden herab. Am 1. März 1919 wurde eine

40stündige wöchentliche Arbeitszeit eingeführt.
Mit Vorstandsbeschluß vom 28. April 1920 führte

die beklagte B.G. eine ungeteilte Arbeitszeit von

42 Stunden ein. Gemäß dem Wortlaut des Ab¬

schnitts XII des Übereinkommens: „Bestehen in

einzelnen Fällen günstigere Gehalts-, Pensions¬

oder Arbeitsbedingungen, als sie in diesem Ver¬

trage vorgesehen sind, so bleiben diese aufrecht¬

erhalten.44 Die beklagte B.G. beantragt, den An¬

trag des Betriebsrats abzuweisen. Unter anderem

wies die B.G. in ihrer Gegenschrift darauf hin,
daß die Herabsetzung der Arbeitszeit auf 40

Stunden wöchenti ch ab 1. März 1919 laut Vorstands¬

beschluß nur vorübergehend (wörtlich bis auf

weiteres) erfolgt sei und an eine Aufgabe der

üblichen normalen 45 stündigen wöchentlichen

Arbeitszeit sei nicht gedacht worden. Der

Schlichtungsausschuß entschied nun wie folgt:
„Die beklagte B.G. ist verpflichtet, die seit dem

1. März 1919 von ihr eingeführte 40stündige
Arbeitszeit wieder beizubehalten.44

In der Begründung heißt es u. a. dann weiter:

„Es mag sein, daß die Festsetzung einer 40stün¬

digen Arbeitszeit vom 1. März 1919 durch die be¬

klagte B.G. durch die Lichtersparnisverfügungen
der Behörden veranlaßt war und daß sie zunächst

nur für vorläufig gedacht war, aber die beklagte
B.G hat dann diese Arbeitszeit ein Jahr und

zwei Monate beibehalten. Dabei ist diese Bei¬

behaltung keineswegs nur auf Grund der Licht¬

ersparnisverfügungen der Behörden veranlaßt

worden, sonst hätte sie ja etwa am 1. Mai 1919

für die Sommermonate wieder aufgehoben werden

müssen. Durch diese Nichtwiederaufhebung ist

aber die vorläufige Festsetzung zu einer ständigen
geworden. Auch andere Gesetze sehen vor, daß

bei einer zunächst nur für eine begrenzte Zeit

gedachten Abmachung, wenn sie tatsächlich längere
Zeit dauert, das Verhältnis in ein ständiges über¬

geht. Nimmt man aber an, daß die 40stündige
Arbeitszeit bei der beklagten B.G. dadurch, daß

sie im Sommer 1919 nicht abgeändert worden

ist, zu einer ständigen Einrichtung geworden ist,
dann war die 40stündige Arbeitszeit am 14. No¬

vember 1919 als bessere Arbeitsbedingung44 im

Sinne des Übereinkommens als die im Abschnitt X

vorgesehenen 42 Arbeitsstunden (bei ungeteilter
Arbeitszeit) zu werten.44

¦ ¦—

Soziale Chronik.

Die Verbreitung der Tuberkulose durch das

Eßgeschirr. Man nimmt im allgemeinen an, daß.

die Verbreitung der Tuberkulose auf dem Wege
der sogenannten „Tröpfcheninfektion44 erfolgt,
d. h. der Tuberkulosekranke hustet mit seinem

Auswurf Tuberkelbaziilen, die Erreger der Krank¬

heit, aus; in der Luft verteilt sich der Auswurf

mit den Bazillen in feine Tröpfchen, die, von ge¬

sunden Menschen eingeatmet, den Anlaß zur Er¬

krankung geben können.

Von amerikanischer Seite wird in der letzten

Zeit besonders darauf hingewiesen, hinter der

Tröpfcheninfektion die Übertragung vermittelst

des Eßgeschirres nicht zu vernachlässigen, viel¬

mehr hiergegen besonders anzukämpfen. Zum

Beweise, welche Bedeutung der Übertragung c!

Tuberkulose durch das Eßgeschirr zukommt,
wurden Untersuchungen auf die Art und Weise

angestellt, daß mit dem Waschwasser, mit dem

das Eßgeschirr tuberkulöser Kranker gereinigt
worden war, Meerschweinchen geimpft wurden:

ein Drittel der geimpften Tiere starb an Tuber¬

kulose. Daß aber das Waschen des Geschirres

mit warmem Wasser nicht genügt, um es von

Keimen zu befreien, beweist die Tatsache, daß

die Impfung der Tiere mit dem Spülwasser, in

dem die gereinigten Eßgeschirre gespült wurden,
noch die Erkrankung eines weiteren Viertels der

Tiere zur Folge hatte.

Man kann annehmen, daß die Erkrankung auf

die Weise zustande kommt, daß die Keime sich

entweder in den Mandeln festsetzen und von da

aus die Drüsen des Rachens krank machen oder

vom Darm aus die Darmdrüsen anstecken.

In diesem Zusammenhang sei darauf hin¬

gewiesen, daß nicht nur die Tuberkulose, sondern

auch eine ganze Reihe anderer Krankheiten durch

das Eßgeschirr, besonders Löffel, Teller, Gläser

verbreitet werden könfien, eine ganze Reihe von

akuten Infektionskrankheiten, vor allem aber die

Syphilis. Gerade im Anschluß an die Zunahme

der Geschlechtskrankheiten in den letzten Jahren

sieht man auch eine Zunahme dieser Übertragungs¬
weise, und es ist daher dringend geboten, nicht

mit anderen Personen aus dem gleichen Glas zu

trinken oder dasselbe Eßgeschirr zu benutzen,
wie man es heute noch tagtäglich besonders in

Arbeiterkreisen sieht.
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